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Dritte öffentliche Sitzung der II . Kammer.

( Schluß . )

Martin . Ich gehöre zu der belreffcnden Abtheilung ,
war aber zufällig bei der Endabstimmung nicht anwesend
und erkläre deßhalb jetzt, daß ich in jeder Beziehung dcm

Antrag der Abtheüung nachträglich meine Zustimmung gebe .

Die Wahl kann , nachdem sie einmal angenommen ist, und

nach dem , waö ich schon früher gesagt habe , nicht mehr

angefochten werden , wenigstens liegt kein Fehler vor , der

bedeutend genug wäre . Insbesondere hat mich aber die Aeuße -

rung deS Herrn Präsidenten des Ministeriums deö Innern

dazu vermocht , dem Antrag der Abtheilung mit um so

größerer Neberzeugung meine Zustimmung zu geben , die

Aeußerung nämlich , der Wahlcommiffär werde sich voll¬
kommen darüber rechtfertigen , daß er daS nicht gesagt
habe , dessen er beschuldigt wird . Durch die heutige Ver¬

handlung ist so viel Schatten auf das Beuch men deS

WahlcommiffärS geworfen , daß eS ihm und der Regierung
nur angenehm sein kann , haS zg widerlegen , was ihm hier
vorgeworfen wird . Ist er im Stande , die ausgestellten

vagen Behauptungen zu widerlegen , so steht er mehr ge¬

rechtfertigt da , als wenn keine Untersuchung stattgcfunden

hätte .
Bassermann . Nicht bloS im Interesse des Wahl¬

commiffärS , sondern auch im Interesse deS Gewählten

selbst , muß die Kammer eine Untersuchung der Sache be »

schließen . Wenn ich mich nänilich in die Stelle deS Ge¬

wählten versetze, so würde ich , auch nach GüUigkcilserklä -

rung meiner Wahl , um keinen Preis den Sitz in dieser

hohen Kammer behalten , wenn eS im Zweifel bliebe , ob

die Wahl nur durch ungesetzliche Einwirkung deS Wahl¬

commiffärS zu Stande gekommen . Aus dem Umstande , daß

die Petition 24 Stunden zu spät in die Kammer gel -nW ,
aus einer bloßen Zcitversäumniß , möchte ich nie daS Recht

zur Thcilnahme an der Gesetzgebung ableiten — und im

vorliegenden Falle würde ich a l S G e w ä h l t e r auf di«

Untersuchung dringen , um , je nach dem Resultate derselben ,
entweder Beruhigung zu erlangen , oder meinen Sitz ans¬

zugeben . Daß aber die angegebene Rede , wenn sie sich
als wahr erweisen sollte , einen vollen Grund zur Bean¬

standung der Wahl enthält , ist unzweifelhaft , und ich bin

wahrhaft erschrocken, von einem Mitglied « dieses HauscS ,
dessen Beruf die Auslegung der Worte und Anwendung
deS Gesetzes ist, von Herrn L i t s ch g i zu hören , die

Stelle in der Rede : « wählt einen Mann , der nicht , wie

er , der daS erstemal , als er gewählt u . s. w ." enthalte
keine Hindeutung auf eine bestimmte Person . Ich bin

nicht Richter und nicht Jurist , aber wenn ich diese Beweis¬

führung höre , so muß ich ausrufen : der Himmel bewahre

uns vor solcher Anwendung und Auslegung unserer Gesetze !

W e l ck « r . Ich will nur dem Abg . Trefurt widersprechen ,

welcher behauptete , daß man bei einer mündlichen Rede

nur in demselben Augenblick , wo sie gehalten worden , die

Worte konstatiren könne . Da wäre ein HofgerichtSrath

übel daran , wenn er über mündliche Injurien , Majestäts «

bcleidigungen und dergl . , die oft Monate und Jahre lang

Gegenstand der Beurtheilung sind , zu erkennen hätte .

( Schaaff : ES kommt in der Regil auch nichts dabei

heraus . ) ES liegt mir sehr daran , diesen meinen Wider¬

spruch in daS öffentliche Protokoll niederzulegen , damit

solche Aeußerungen , wie wir sie von dem Abg . Trefurt

hörten , nicht alö gebilligt erscheinen . Die Aeußerung ,
» Rongeaner und Radikale solle man nicht wählen, " sollen
von keiner Einwirkung auf die Wahl sein ! WaS heißt

„ Rongeaner " in dem Sprachgebrauch einer fanatischen
Partei ? Diejenigen soll eS bezeichnen , welche die Zirtclsche
Motion unterstützen wollen . Und waS Radikal heißt , weiß
man auch . Es heißt so viel alS liberal und gründlich
liberal sein . Allein die Leute nehmen es in einem schlimmen
Sinne , und wenn man damit noch Worte verbindet , die

mit einer gewisse » Leidenschaftlichkeit deS PatteiauSdrucktS
daran mahnen , daß die Bürger und Bauern deS LanlnS

solche Leute nicht wählen sollen , weil ihnen sonst die Häuser
über dem Kopf angcstcckt würden und Revolutionen ent¬

stünden , so kann dirS auf schwache Menschen wohl ein¬

wirken . Ihnen ist nicht zuzumuthen , daß sie Dasjenige

wissen , waS jetzt alle unterrichtete Leute wissen , daß näm «



lid > die französische ' Revolution nicht durch Glaubensfreiheit

und Radikalismus entstand , sondern daß der VoltäriSmus

durch den Unfug der Pfaffen und der JakobiniSmuS durch

den Adel und feine Machinationen gegen die beschworene

Perfassung entstanden ist

Trefurt . Auf einen Streit über die Worte einer vor

Monaten gehaltenen Rede , will ich mich dem Abg . Welcker

gegenüber nicht weiter einlaffen . Der Abg . Mathy aber

hat mich gefreut , indem er sagte , daß er den Wahlcommissär

durchaus für einen Ehrenmann halte und der schriftlichen

Mittheilung der Rede , die von ihm auSgehe , vollen Glau¬

ben in der Beziehung schenken würde , daß dadurch der

Beweis ihres Inhalts geführt werde . Wenn er nun aber

so viel Vertrauen in die Gewissenhaftigkeit dieses ManneS

hat , so wird er eben so viel Vertrauen in die Gewissen¬

haftigkeit des Herrn Präsidenten deS Ministeriums deS

Innern setzen , der unö versichert , es habe ihm der Wahl -

commiffär geschrieben , daß von dem , waS ihm Schuld ge¬

geben werde , in seiner Rede nichts enthalten sei . Indessen

will ich dem Abg . Mathy nur bemerken , daß nicht alle

Leute so unbedingtes Vertrauen in den Wahlcommissär

haben werden , wie er hier an den Tag gelegt hat und

gewiß auch im Herzen tragen wird . Ich erinnere nur an

die frühere Wahl des Abg . Rindefchwender in Pforzheim ,

wobei der damalige Ministerialdirektor Eichrodt Wahl¬

commissär war . Dieser hatte auch die Erwartung , daß

die Kammer ihm ungefähr dasselbe Vertrauen schenken

werde , als der Abg . Mathy heute gegen einen andern

Wahlcommissär ausgesprochen hat . Er kam in die Kammer

und versicherte , daß die vorgebrachten Beschuldigungen nicht

in der Wahrheit begründet seien ; allein die Kammer hat

gleichwohl eine Untersuchung seines Benehmens beschlossen .

Dort handelte eS sich nicht um eine Rede , sondern eS

waren Thatfachen in Frage , die sich eher durch Zeugen

ausmitteln lassen , während sich der Inhalt einer Rede

seinem wahren Sinne gemäß nicht auSmitteln läßt .

Mathy . Ick habe allerdings keinen Grund anzuneh¬

men , daß der Wahlcommissär eine andere Rede vorlegen

werde , als die von ihm gehaltene ; allein eine andere Frage

ist die , ob die Rede , die der Wahlcommissär nach seiner

Meinung für durchaus unverfänglich hielt , auch der Kam¬

mer so erscheinen wird , und wenn der Wahlcommissär den

Herrn Präsidenten des Ministeriums deS Innern versichert
hat , feine Rede enthalte gar nichts Anstößiges , so zweifle
ich nicht , daß dieses feine Ueberzeugung ist ; es frägt sich

dagegen , ob die Kammer die nämliche Ueberzeugung haben
wird .

Knapp ist dafür , daß alle solche Beschwerden berück¬

sichtigt werden . Me weit man eS? übrigens gebucht habt ,
den Menschen in daS Innere zu sehen , zeige ein Artikel

in dem Mannheimer Journal , worin eS heiße , der Abg .

Knapp habe die Absicht gehabt , eine Motion für die Preß¬
freiheit zu begründen , wovon doch der Abg . Knapp selbst
nichts wisse . Er wünsche allerdings einen andern Zustand
der Presse , wobei für die Sicherheit der Person gesorgt sei,
waS gegenwärtig nicht der Fall ist. ( Eine Stimme : Da

haben wir die Motion !)
Litfchgi wiederholt , daß er keine Hindeutungen auf

eine bestimmte Person in der Eingabe bemerkt habe ; solche

Untersuchungen wünsche er darum nicht , weil sie eine Ver¬

dächtigung enthalten , wenn auch nichts herauskomme . Der

Abg . Kern könne mit Ehren in der Kammer sitzen , auch
wenn über die Petition zur Tagesordnung gegangen werde .

Diese sei nur eine jener Erscheinungen , welche zeigen , daß
man da , wo der Kandidat der Opposition durchgefallen ,
doch dem Gewählte » etwas anzuhängen suche.

Schmidt v . M . bemerkt , daß die Abtheilung nicht eine

eigentliche Untersuchung , sondern eine Aufklärung der An¬

gaben der Petenten verlange , waS der Antrag deutlich

ausspricht .
Baum bestätigt dies .

H e l b i n g . So wie die Sache liegt , konnte die Abthei¬

lung , der ich angehöre , die Petition nur einfach als eine

Anzeige von Amtsmißbrauch ansehen , und zwar eines AmtS -

mißbrauchS bei dem wichtigsten politischen Rechte , daS der

Badner hat , und bei einer solchen Anzeige müssen wir eine

Untersuchung veranlassen . Wenn es auch keine förmliche

Untersuchung sein soll , so muß dock die Kammer wenig¬
stens in 'S Klare darüber kommen , ob ein Wahlcommissär
sich dasjenige erlaubt habe , dessen er beschuldigt ist ; auf
die Tagesordnung kann die Kammer meines Erachtens
nimmermehr eingehen .

Geh .Rath Neben in S . Der Grund , warum ich dem

Wahlcommissär seine Rede nicht abgefordert habe , ist ein

doppelter . Einmal war ich nach seiner Persönlichkeit über¬

zeugt , daß er nichts Ungeeignetes gesagt habe , und sodann

war ich der Ansicht , die wir von dem Hrn . Abg . Welcker

vernahmen , daß über solche Reden nicht hinterher eine

Untersuchung gehalten werden solle, vielmehr Diejenigen , die

sie anhörten , den Augenblick benutzen sollten , um ihre Ein¬

wendungen dagegen sogleich vorzubringen . Wer dieses ver¬

säumt und erst nach vier Wochen kömmt , verdient mit sei¬
ner Einsprache nicht die mindeste Beachtung . Sodann ist

unsere Stellung in dieser Sache Ihnen gegenüber von der
Art , daß wir nicht glauben schuldig zu sein , eine Unter¬

suchung einzuleiten , wohl aber im Interesse der Sache



überleg « » können , ob wir eine nähere Nachforschung an¬

stellen wollen , um unS zu überzeugen , daß wirklich

ganz in der Ordnung verfahren worden ist, was ich schon

jetzt mit Bestimmtheit annehme . Nachdem einmal eine Wahl

genehmigt ist, füllte rieselte nach unserer Ansicht nicht wie¬

der in Frage gestellt nerven Wir haben nach diesem

Grundsatz gehandelt in Fallen , wo eS sich um die Bean¬

standung von Wahlen handelte , die die linke Seite vor¬

zugsweise in Schutz zu nehmen sich bewogen gefunden hat .
Erst gestern haben wir eine Anfechtung gegen die Wahl
im Bezirk Neckarbischoftheim erhalten , theilen sie Ihnen
aber gar nicht mit . Wir werden die Sache . untersuchen

lassen , um dafür zu sorgen , daß künftig ähnliche Unord¬

nungen , wenn sie wirklich stattfanden, , nickt mehr Vorkom¬

men und wenn irgend Jemand . Etwas zur Last fällt , ge¬
bührend einschreiten . Eine Mittheilung an Sie halten
wir aber nicht für » othwendig , denn . sowie einmal die

Wahl hier genehmigt ist , ist .für Sie per Act der Wahl -

Prüfung vollendet ; im Uebrigen bleibt eS unsere Sache ,
im Interesse deS Gesetzes . vorzukehren , was wir für noth -

wendig halten . Namentlich halte ich eS , was die Regierung
betrifft , um so .mehr für nöthig, . darauf zu bestehen , daß
solche Einsprachen sogleich gemacht werden , alS wir es
nicht für schicklich halten , die Reden der Wahlcommiffäre
hier einer Kritik unterwerfen zu lassen . ES ist dieß
für dieselben sehr peinlich , denn wenn .eine solche Rede
hier verlesen wird , so kann über die eine oder die andere
Phrase eine Bemerkung gemacht werden , auf die der Be¬
treffende im Augenblick nicht antworten kann . WaS die
Person deS Gewählten selbst betrifft , so berührt ihn die
Sache in keiner Weise , denn eS ist bekannt , daß er sich
nur durch dringendes Zureden seiner Freunde bestimmen
lassen konnte , die Wahl anzunehmen , früher aber ent¬
schlossen war , sie abzulehnen .

Bader . Man hat von zwei Anträgen der Abthcilung
gesprochen , allein eS sind nicht zwei , sondern nur Einer .
Ich habe gesagt , die Abtheilung sei der Meinung , daß der
Petition in Beziehung auf die Gültigkeit der Wahl keine

Folge zu geben sei . ES wird nicht nothwendig sein , daß
die Kammer sich hierüber auSspricht , indem eS sich von

selbst versteht , daß wenn der frühere Beschluß nickt durch
einen andern abgeändert wird , eS bei jenem sein Bewenden

behält , also die Wahl unbeanstandet bleibt . So wie die

Abiheilung ihren Antrag gestellt hat ( den der Redner
nochmals verlieSl > sind auch die Bedenken wegen einer

Umrrsuchung beseitigt , denn eS ist sichtig , daß die Abchei -
lung keine förmliche Untersuchung , sondern uur eine Auf¬
klärung der Sache » erlangte .

Der Präsident schließt nunmehr die Diskussion .
Der Antrag der Abiheilung : die Petition dem Großh .

StaatSministcrium mit der Bitte zu überweisen , nach be¬
wirkter Aufklärung der Angabe der Petenten daS Geeignete
darüber verfügen und der Kammer seiner Zeit von der
getroffenen Verfügung Nachricht geben zu wollen — wird
mit allen gegen fünf Stimmen ( Litschgi , Nombrike , Schaaff ,
Speyerer und Trefurt ) angenommen .

Der Präsident setzt die Kammer in Kenntniß , d - ß
von dem Abg . Welte eine Motion angezeigt worden ist,
betreffend die Vorlage eines Gesetzesentwurfs , wodurch hie
Allodjfikation der Erb - und Schupflehen gestattet wird .
Die Motion soll in einer der nächsten Sitzungen begründet
werden ..

Hierauf berichtet Mittermaier über die Wahl der
Stadt Konstanz ( Malhy ) . Zn Beziehung auf die For¬
malitäten . ist nichts zu erinnern , außer daß statt des Amts «

revisors, . der verhindert war , ein Notar dgS Protohpll
. führte . Da aber die Kammer schon vorgestern in einem

ähnlichen Fall hierin keinen Grund zu einer Beanstandung
gefunden , sondern nur einen Wunsch ausgesprochen hat ,
so wird jener Umstand auch hier keinen Einfluß üben
können . Wenn indessen gegen die Wahl selbst , die Abthei -

lung nichts zu erinnern habe , so ist sie doch schuldig zu
Ihrer Kenntniß zu bringen , daß am 3l . März eine von
10 Urwählern in Kpnstanz Unterzeichnete .- Petition bei dem

Bezirksamt daselbst einkam , worin gebeten wird , 1 ) daß
eine neue .Wahlmännerwahl angeordnet und die . Abge¬
ordnetenwahl suspcndirt , 2 ) daß Bürgermeister Huetlin

wegen besorgter Befangenheit hei dem Wahlgeschäfte , wenn
es neu eingelcitet wird , seiner Funktion dabei enthoben
werden möchte . Die Gründe der Anfechtung der Wahl¬
männerwahl sind vielerlei . Vor allem wird herausgehoben ,
daß in dem ersten und zweiten Wahldistrikt mehr Stimmen
abgegeben worden seien als Stimmberechtigte in den Wahl¬
listen vorkamen . ES wird behauptet , daß gegen den § . 43
der Wahlordnung viele Personen zugclassen worden , die

nicht stimmberechtigt gewesen , weil sie in Konstanz nicht

Bürger seien . Solchergestalt hätten im ersten Wahldistrikt
15 Unberechtigte gestimmt , worunter auch ein Bruder deS

Bürgermeisters Philipp Huetlin , der nicht badischer Staats¬

bürger , sondern in der baierischen Stadt Memmingen an «

sässiq sei . Im zweiten Wahldistrikt hätten 39 Unberechtigte
gestimmt , worunter mehrere die nicht bad . Staatsbürger
seien , insbesondere ein gewisser Sautter . Die Petenten
suchen sodann darzuthun , daß ein ganz andere » Resultat
sich ergeben hätte , wenn der § . 43 der Wahlordnung streng

gehandhabt worden wäre , waS sich daraus ergebe , daß



Nich den Wahllisten im ersten Distrikt nur 241 Stimm¬

berechtigte sich finden , während 261 gestimmt hätten ; im

zweiten Wahldistrikt 241 Stimmen abgegeben wurden ,

wogegen in den Liste» nur 214 Stimmberechtigte vorkämen .

Ferner wird , jedoch nur beiseite , bemerkt , daß mehrere Ur¬

wähler nicht rechtzeitig von der Wahl in Kenntniß gesetzt

worden seien. Sodann wird herausgehobcn , daß gegen die

klare Bestimmung des § . 66 der Gemeindcordnung oder

eigentlich deö Bürgerrechtsgesetzes Individuen aus dein

Bürgerhospital geholt worden seien , die als Hospilaliten

offenbar gegen das Gesetz mitgestimmt hätten . Ferner wird

bemerkt , daß im dritten Quartier nur wenig Stimmende

gewesen seien , nämlich statt 219 Stimmberechtigten nur

156 und im vierten statt 230 nur 123 . Als weiterer

Grund gegen die Wahl wird herausgehoben , daß mehrere

Dissidenten ( fünf ) , in einer Parenthese ist bcigefügt :

„ Rongeaner " mitgestimmt hätten , gegen die deutliche Ver¬

ordnung von 1805 wegen den Separatisten . Nach Dar¬

stellung dieser Gründe wird behauptet , Bürgermeister Huet -

lin habe sich bei dem ganzen Wahlgeschäst so besangen und

leidenschaftlich gezeigt , daß eine Wahl kein Vertrauen ver¬

diene , bei der er als Vorstand der Wahlcommission mitgc -

wirkt habe . Diese Leidenschaftlichkeit habe er gleich nach

Auflösung der Ständeversammlung an den Tag gelegt . Er

habe für die Opposition gewirkt , Reden gehalten , wodurch

andere Bürger verdächtigt worden , sich in eine im Theater -

saale nbgehaltene Versammlung eingcdrängt , eine dort ge¬

haltene Rede unterbrochen und öffentlich erklärt , daß daS

jesuitische Netz gesprengt werden müsse . Er habe

den Brief eines Karlsruher Bankiers , v . Haber , vorgezeigt ,

wonach die Eisenbahn durch das Kinzigthal beschlossen

worden und durch dieses Dorgeben auf die Wähler ein¬

wirken wollen ; unter seinem Schutz und Schirm hätten

cndlich mehrere Personen gegen die Bürger der andern Partei

beleidigende Reden gehalten . Alles dicß beweise die Befan¬

genheit von Seite » deS Vorstandes der Wahlcommission
und die Abneigung gegen die Bürger von anderer Ge¬

sinnung . Sodann werden auch noch weitere Gründe an¬

geführt , und zwar der Wahlcommission vorgeworfen , daß

sie die nothwendige Verschwiegenheit , die ihr das Gesetz

auflege , verletzt habe , indem Jemand am Abend der Wahl
im ersten Quartier ausgesagt , nun sei es entschieden , nur zwei
Eonservative seien als Wahlmänner gewählt , dagegen sechs
freisinnige , so daß man vor der Eröffnung deS Wahl -

resultatö , dasselbe schon gekannt habe , was wohl nur mög¬

lich sei, wenn die Wahlcommifsion gegen ihre Pflicht eine

solche voreilige Miltheilung mache . Ferner wird als Ge¬

setzwidrigkeit der Wahlcommission herausgehoben , daß die

Wahlzettel sogleich nach dem erhobenen Wahlresultat ver¬

brannt worden seien , gegen die deutliche Bestimmung deS

Z . 60 der Wahlordnung . — Endlich wird bemerkt , daß
*

die Petenten aus allen diesen Gründen den Bürgermeister

Huetlin alS Vorstand der Wahlcomnüssion perhorresziren

und darauf antragen müßten , daß wenn eine neue Wahl

angeordnet werde , nicht er sie leite . Diese Vorstellung

wurde nun der Wahlcommission mitgetheilt , welche Anfangs

die Competenz des AmtcS , über die Wahlmännerwahl zu

urtheilen , bestritt , wodurch die Sache verzögert wurde , so

zwar , daß erst am 29 April die Erklärung der Wahl¬

commisston über ihr Verfahren erfolgte , auS der sich ergibt ,

daß die Verschiedenheit der Zahl der wahlberechtigten Ur¬

wähler und der Zahl derjenigen die in den Wahllisten alS

die wirklich Wählenden Vorkommen , sich daraus erkläre ,

daß sich die Wahlcommission der neuesten von dem Amt

mitgetbeilten Volkszählungslisten bedient und hienach die

Wahllisten bearbeitet habe . Die Wahlcommifsion dachte

sich aber , durch einzelne Fälle , die sie angab , veranlaßt ,

daß doch Leute weggclaffen sein könnten und hat deßhalb

in der öffentlichen Einladung gesagt , daß Alle , besonders

aber auch diejenigen , die vielleicht auS Versehen nicht in

den Wahllisten Vorkommen , zur Wahl sich einfinden , oder

vorher die Ergänzung der Listen veranlassen möchten .

In Beziehung auf den Vorwurf , daß gegen den § . 43

der Wahlordnung Nichtstimmberechtigte mitgewählt hätten ,

erklärt die Wahlcommission , sie habe diesen § . 43 nach ihrer

Ueberzeugung so interpreiirt , daß es nicht darauf ankomme ,

ob Jemand gerade Bürger in dem betreffenden Orte , son¬

dern nur darauf , ob er in Baden überhaupt Bürger und

im Wahlort angesessen sei. Diese Interpretation habe sich

die Wahlcommission um so lieber angeeignet , als nach

einem Ministcrialbeschluß von 1842 in Konstanz sogar der

Fall vorgekommen , daß ein Gemeindebürger von Ueber -

lingen , welcher Thierarzt in Konstanz und als Wahlmann

gewählt wurde , alS solcher wirklich zugelaffen worden . Die

Wahlcommiffion durchging genau die Liste , welche die

Petenten vorlegcn , um damit zu zeigen , daß Nichtstimm -

bcrechtigte gewählt hätten , und aus einer genauen Ver¬

gleichung ergibt sich , daß sich in die jenseitige Behauptung

faktische Unrichtigkeiten eingeschlichen haben . So ist ein

Mann im Jahre 1845 in das Bürgerrecht ausgenommen

worden , ungeachtet in der Liste der Petenten bemerkt wird »

er sei nicht Bürger , ein . Anderer ist seit 1840 Bürger .

Während die Petenten ferner angeben , Philipp Huetlin sei

Ausländer , wird .nachgewiesen , daß derselbe activer Bürger in

Konstanz sei, feine Steuer als OrtSbürger gehörig zahle und in

Memmingen nur ein Etablissement besitze. In Beziehung



auf einen Mann , Martin , der als Nichtstimmberechtigter

bezeichnet ist , wird erklärt , daß nach den Wahllisten dieser

gar nicht mitgestimmt habe , und in Beziehung auf die

Liste des zweiten Districts angegeben , daß zwei Leute , die

als Nichtbürgcr aufgeführt werden , seit 1841 alö Bürger

in Konstanz ausgenommen seien , daß ferner unter den

Nichtstimmberechtigtcn Einer aufgeführt werde , der doch

stimmberechtigt sein müsse , weil er ein Angestellter bei der

Wasser « und Straßenbaudirection sei ; in Beziehung auf

den als Ausländer bezeichneten Saulter wird bemerkt , daß

er badischer Staatsbürger sei , und eben so auch in Be¬

ziehung auf einen gewissen Eiselein , der früher Bibliothekar

in Heidelberg war , geltend gemacht , daß er wenigstens

badischer Staatsbürger sei und als solcher habe wählen

könne », so wie endlich behauptet wird , daß von Allen , die

gewählt , manche von ihrer frühesten Kindheit an in Konstanz

gelebt und ihren ständigen Wohnsitz dort hätten .

Die Hospitaliten , welche mitwählten , sind zwar aller¬

dings im Spital , aber vertragsmäßig als Pfründner . In

Beziehung aus den Vorwurf , daß Dissidenten ( Rongeaner )

mitgestimmt hätten , wird von der Wahlcommisston erklärt ,

daß dem Pfarramt von Konstanz , dem Gemeinderath und

ihr selbst kein Austritt irgend einer Person aus dem Ver¬

band der katholischen Kirche bekannt geworden sei . Bezüglich

auf die Vorwürfe gegen den Bürgermeister Huetlin erklärt
der Vorstand der Wahlcommission , daß er mit Nachdruck ,
aber ohne irgend eine Verletzung , Diejenigen , die auö böser
Absicht Umtriebe machten und die Religion vorspiegelten ,
Heuchler und Lügner genannt habe . Hinsichtlich deS Briefes
von dem Bankier v . Haber erklärt derselbe , daß viele Bür¬

ger von Konstanz und im SeekreiS überhaupt bei einer

solchen Eisenbahn alS Aktionäre betheiligt seien und deßhalb
ein Brief , wie der in Frage stehende , ein Interesse für sie

haben konnte . Sodann wird beiheuert , daß das Wahl -

geheimniß streng beobachtet worden sei ; die Wahlzettel
seien allerdings sogleich verbrannt worden , allein dieß habe
die Wahlcommission deßhalb gcthan , weil nach dem Geist
deS Gesetzes offenbar zu wünschen sei , daß nicht durch
Einsicht der Wahlzettel später noch allerlei neue Aufregun¬

gen entstehen .
Die Abthrilung hat die Gründe und Thatsachen geprüft

und ist zu dem Antrag gekommen , die Wahl müsse
alS unbeanstandet erklärt werden, , und zwar
rin Mal , weil die in der Petition angeführten Thatsachen
als unrichtig nachgewiefcn , oder aber nicht einflußreich sind .
Die Thatsache , daß mehr Stimmberechtigte erschienen ^ als
in den Listen vorkomme », erklärt sichIeinfach daraus , daß
die Wahllisten nach den Volkszählungslisten gefertigt wur¬

den , während die öffentliche Aufforderung erging , daß
Alle , die sich für stimmberechtigt hielten , erscheinen möchten ,
weßhalb auch viele Andere gekommen sind . Allerdings

haben mehr Leute abgestimmt , als in den Wahllisten ent¬

halten waren , und darunter solche , die nicht eigentliche

Ortsbürgcr in Konstanz sind . Allein hier kommt §, 43 der

Wahlordnung und die Auslegung desselben in Frage . Es

muß anerkannt werden , daß cS hart sein kann , wenn man

die enge Interpretation annimmt , weil dann einem Bürger
in Baden sein Stimmrecht sehr beeinträchtiget würde . Denke

man sich nur , daß eS bann z . B . Einem , der in Wertheim

Bürger , aber in Konstanz angesessen ist, nach § . 43 nicht

möglich oder wenigstens sehr erschwert wäre , sein Stimm¬

recht zu üben . In Konstanz dürfte er es nach der enger »

Interpretation nicht anSüben und in Wertheim könnte

eS nicht , ohne eine kostspielige Reise . Wenn aber auch

eine solche Interpretation hart ist, und zu Jnkonvenienzen

führt , so gestehe ich doch gerne , daß ich die enge Interpre¬

tation für die richtige halte , wenn man die Vorgänge

erwägt , die in diesem Hause schon bei Wahlprüfungen

berücksichtigt worden sind , wen » man ferner das Landrecht

mit zu Rache zieht und den Ausdruck Bürger gehörig

auffaßt . Indessen will ich die Kammer mit Streitigkeiten

hierüber nicht behelligen , weil die Abthrilung glaubte , daß ,

man möge die eine oder die andere Interpretation anneh¬

men , die Wahl nicht angefochten werden könne , indem

ohnehin viele thatsächliche Jrrthümer in der Petition sich

finden , und die Zahl Derjenigen , die nicht mitstimmte »

oder unberechtigt stimmten , sich sehr vermindert , daraus

also folgt , daß die Petenten die Thatsachen nicht gehörig

geprüft haben . Ferner wurde von unö herausgehoben und

mußte anerkannt werden , daß doch nach dem § . 55 der

Wahlordnung die Wahlcommission die Streitigkeiten über

die Stiminfähigkeit der zur Abstimmung erscheinenden Per¬

sonen zu entscheiden habe . Diese Wahlcommission hat ent¬

schieden , sie hat die Leute zugclassen und jedenfalls m

gutem Glauben gehandelt . Sie hat ferner , wenn auch die

Interpretation streitig ist, doch viele Gründe für die weitere

Interpretation gehabt , namentlich das Beispiel von dem

Arzt , den selbst ein Ministerialbeschluß als Wahlmann zu -

ließ . Hiernach glaube ich also , daß dieser Grund kein

Grund der Anfechtung sein kann . Jedenfalls ist so viel

klar , daß die mitstimmcnden Personen , nach der Angabe

der Wahlcommission , nicht zu den bloßen Hintersassen und

gewöhnlichen Gewerbsgehülfen oder Unselbständigen ge¬

hören , die wie Zugvögel hin und her wandeln , sondern

solche Personen sind , die in Konstanz seit lange einge¬

bürgert waren.
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WaS die Zuziehung der Hospikaliten betrifft , so sind

die Petenten in grdßem Jrrthum . Nach § . 66 deS Bürger -

rechtögesetzeS ruht allerdings dieses Recht bei solche» , die

ihren Unterhalt auö öffentlichen Anstalten erhalten , obgleich

«S sehr zweifelhast ist , ob aus dem , WaS hier von dem

Bürgerrecht gesagt ist , ein Schluß auf die Wahlberechti¬

gung gemacht werden kann . Diejenigen aber , die Pfründner

sind , haben vertragsmäßig das Recht , in dem Spital

zu leben und so gut sie mit andern Personen einen Privat¬

vertrag über Berpfründung hätten schließen können , so gut
konnten sie eS auch hier — und nur solche haben gewählt .

Was den Umstand betrifft , daß die Petenten sagen , es

hätten Dissidenten mitgestimmt , so konnte die Wahlcom -

miffion diese Personen , wenn sie sie auch kannte , auf keinen

Fall ausschließen . ES wird gesagt , ihr Austritt auS der

Kirchengemeinschaft wäre nicht angezeigt gewesen , und schon
die flüchtige Ansicht deS § . 43 der Wahlordnung zeigt ,

worauf eS ankommt . Dort heißt eS : » ohne Unterschied der

Religion sind stimmfähig und wählbar alle S taatsbürger rc."

Man weiß allerdings , wie unsere Verfaffungsurkunde , die

Wahlordnung und andere Gesetze sich erklären und erläu¬

tern lassen , allein hier ist kathegorisch ausgesprochen , „ obne

Unterschied der Religion ." WaS den Grund der leiden¬

schaftlichen Befangenheit des Bürgermeisters Huetlin be¬

trifft , so liegt eS wohl in der Natur eines Wahlkampfs ,

daß sich gar leicht schroffe Meinungsverschiedenheiten und

Parteien gegenüber stehen , und Jeder eben seine Ansicht

nach seiner Individualität ausspricht . Wer wird alS Freund
deS Vaterlandes nicht wünschen , daß die Zeit kommen

möge , wo auch in diesem Kampf die höchste Würde herrscht ,
wo keine Verdächtigung eineS Andersdenkenden eintritt und

« in ehrlicher Kamps mit ehrlichen Waffen nur geführt wird .
Wir haben jetzt aber keine schönen Worte darüber zu ma¬

chen . Wenn alles daS wahr wäre , was in der Petition

sieht , so möchte es sehr zu beklagen sein , allein die Wahl
könnte nicht angcfochtcn werden , denn der Bürgermeister

zu Konstanz ist wie jeder andere Bürgermeister in seinem
Ort auch Bürger , und alS solcher hat er auch seine Wünsche ,
Ansichten und individuelle Ueberzeugung . WaS er that ,
thaten Andere aus dieselbe Weise . Es ist eben ein wechsel¬

seitiger Kampf , woraus sich mit nichten ableiten läßt , daß
er pflichtwidrig gehandelt habe . Ohnehin verschwinden da
manche Vorwürfe , die noch weiter gemacht werden .

DaS Vorzcigen deS Habcrschen Briefes ist etwas ganz
Einfaches und das Eindringen in die Versammlung erklärt

sich daraus , daß Huetlin als Bürgermeister und Staats¬

bürger daS Recht hatte , da zu sein — und herausgeriffene
Worte haben oft einen ganz anderen Sinn, - alS wenn - man

sie im Zusammenhänge m'mmt . Jedenfalls sind alle diese
Dinge vor der Wahl der Wahlmänner vorgekommen , die

Petenten haben sich nicht dagegen beschwert und eS könnte

deßhalb , auck wenn die Thatsachen wahr wären , um ihret¬
willen eine Beanstandung der Wahl nicht eintreten . WaS
die Verletzung des Wahlgeheimnisses betrifft , so will ich gar
nicht die Frage berühren , die wohl Jeder von Ihnen sich
selbst beantwortet . So streng ist die Sache nicht zu nehmen ,
denn unsere Wahlen sind doch offene Wahlen . Wenn sechs
Personen die Wahlzettel rinsrhen , so können auch noch
viele andere Leute sie einseheu und die Sache wird somit
bekannt . Die Perenten sagen nur , daß eine Person am
Abend deS ersten Wahltages erklärt habe , Diese ober Jene

seien gewählt worden ; das kann aber ein Privatmann auf
seine eigene Beobachtung hin wohl thun , wenn er sich im

Saale oder in dessen Nähe aufsteüt . Von etwas größerer
Bedeutung könnte das Verbrennen der Wahlzettel sein . Hier

stehen wir aber wieder bei einem alten Streit . Der § . 62
der Wahlordnung sagt , das Wahlprotokoll sei zu unterzeich¬
nen und die Wahlzettel vor der Wahlcommiffion zu ver¬

tilgen . Wenn man nun die Frage aufwirft , ob es im Sinne

der Wahlordnung liege , daß die Zettel sogleich verbrannt
werden , so habe ich dabei großes Bedenken . Einmal ist doch
der Zweck der Aufbewahrung der Wahlzcttel der einer Con -

trole , damit Jeder , der Zweifel hat , sich von der Treue des

Verfahrens der Wahlcommiffion überzeugen kann . Sodann
kommt doch sehr in Betracht , daß der § . 60 ausdrücklich er¬
klärt , es solle die Einsicht der Wahlverhandlung auf Ver¬

langen gestattet werden . Zu der Wahlverhandlung gehören
aber die Urprotokolle und die Wahlzettel . Endlich scheint

noch der § . 54 von Wichtigkeit zu sein , wo eS heißt , nach
jeder Sitzung werden die Wahlzettel geheftet und gesiegelt .

Diese Bestimmung kann doch nicht zum Spaß getroffen
worden sein , sondern es muß der Gesetzgeber im Sinn ge¬
habt haben , daß die Wahlzcttel aufbewahrt werden sollen ,
und zwar so , daß in der Zeit , wo die Einsicht der Wahl¬

verhandlung gestattet ist , auch die Wahlzeitel eingeseheu
werden können . Alle diese Gründe konnten aber die Abthei -

lung nicht bewegen , die Wahl zu beanständen , denn wir

gingen davon auö , daß die Vermuthung der Gesetzlichkeit

für jede Behörde , also auch für die Wahlcommiffion spricht ,
welch ' letztere in der öffentlichen Einladung an alle Ur¬

wähler ausdrücklich erklärt hat , daß die Wahlzettel sogleich
nach erhobenem Resultate verbrannt werden sollen . Hätte
man sich dagegen beschweren wollen , so hätte man dieß so¬
gleich thun sollen . Sodann ist aber ein wichtiger Punkt , der
besonders bei Formfehlern sehr in Betracht kommt , der , daß
keine bestimmte Vorschrift verletzt worden ist . Die Wahl -
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ordriung setzt keine ZeK fest , innerhalb welcher die Wahl¬

zettel aufbrwahrt werden sollen ; es läßt sich wohl denken ,

wie lange dieß zu geschehen hat , allein eS ist einmal nicht

bestimmt vorgeschrieben und die Abtheilung tragt somit

darauf an , die Wahl für unbeanstandet zu erklären .

Welcher . Zch unterstütze den Antrag der Abtheilung

und freue mich , daß sowohl in Beziehung auf Verbrennung

der Wahlzettel alö in Beziehung auf die Selbstständigkeit

der Wahlcommissionen , jene von Konstanz diejenige Grund¬

sätze beobachtet und männlich durchgeführt hat , die ich für

die richtigen halte . Die Gründe warum ich glaube , daß

dir Wahlzettel sogleich verbrannt werden sollen , will ich

nicht aussührcn . Nicht zu bestreiten ist die Selbstständigkeit
der Wahlcommissionen , die in Konstanz wie in Heidelberg

musterhaft bewahrt worden ist und insbesondere hatte jene

Recht sich auf eine Ministerialentscheidung zu berufen , die

ich für richtig erkenne .
Schaaff . Es sind verschiedene Beschwerden gegen die

in Frage stehende Wahl vorgcbracht werden , allein sie haben

sammt rnd sonders für mich nicht die Bedeutung , daß ich

gegen die Ansicht der Abtheilung einen Antrag auf Bean¬

standung stellen könnte . Ich will mir deßhalb nur einige
Bemerkungen in anderer Richtung erlauben . Der Abg .
Welcher stellt wieder in Frage , ob die Wahlzettel sogleich
nachdem daö Geschäft beendigt ist, verbrannt werden können ,
also von Seilen der Wahlcommission die Einsicht derselben
unmöglich gemacht werden kann . DaS kann doch wahrlich
die Absicht unseres Gesetzes nicht sein . Dasselbe schreibt vor ,
eS müsse jeder Wahlzettel mit einer Nummer und zwar mit
derselben Nummer bezeichnet werden , die der Eintrag im
Protokoll hat . Ferner ist er mit dem vlchlt einer Urkunds -
Person zu versehen und wenn daö Geschäft fertig ist, werden
die sämmtlichen Wahlzettel zusammcngehcftet und gesiegelt .
WaS soll nun alödann weiter geschehen ? Nach der Ansicht
deS Abg . Welcker nimmt man diese Zettel und wirft sic in 's

Feuer Wenn dieß die Absicht deS Gesetzes gewesen wäre ,
so würden alle diese Formen überflüssig sein . Eine solche
Absurdität — man erlaube mir diesen Ausdruck — kann

ich mir gar nicht als möglich denken , nicht als möglich , daß
jenes die Intention deö Gesetzgebers gewesen sein solle.

Aufbewahrt sollen die Wahlzettel werden , biö die Bethci -

ligten Gelegenheit gehabt haben , davon Einsicht zu nehmen .
Ist dieser Termin , den freilich daS Gesetz nicht bestimmt
hat , den aber die Wahlcommission bestimmen muß , ver¬
strichen . so werden die Zettel , es mag davon Einsicht ge¬
nommen worden sein oder nicht , verbrannt , weil es über -

siüssig ist , unnütze Dinge in der Gemeinderegistratur für
ewige Zeiten aufzubewahren . DaS Resultat der Wahl

selbst ist später noch durch daS Protokoll , welches aufbe¬
wahrt wird , auszumitteln , und weiter bedarf man für
die Zukunft nichts . Ich muß deßhalb entschieden der An¬
sicht widersprechen , die von der andern Seite geltend ge¬
macht worden ist und eS ist dieses nicht etwa nur eine
Rechthaberei von mir , sondern die Sache hat große Folgen .
Ueberall könnte es der Wahlrommiffion einfallen , sogleich
die Zettel zu • verbrennen und damit den Urwählern ein
Recht zu entziehen , das ihnen daS Gesetz gibt , nämlich
Einsicht von der Verhandlung zu nehmen . Der Umstand
aber , daß von Seiten der Wahlcommiffion in Konstanz
so verfahren wurde , ist für mich kein Grund , die Wahl
anzufechten . Anders verhielte es sich , wenn das Amt die
Wahlcommiffion , vielleicht auf die Beschwerde einzelner
Urwähler hin , aufmerksam gemacht hätte , die Wahl ; ,-?' l

aufzubewahren , bis Einsicht davon genommen worden sei .
Hätte sie alsdann gleichwohl die Zettel sofort verbrannt ,
so wäre eS an der Zeit gewesen , daS ganze Wahlgeschäft
zu vernichten , nicht aber erst jetzt , sondern eS war dann

Sache der Staatsbehörde , dieß zu thun . Ich komme nun
aber auf den Hauptgrund , weßhalb ich die Constanzer
Wahl nicht . anfechten will . Die Urwähler hatten dort

Zeit und Gelegenheit , ihre Beschwerden gegen daS Beneh¬
men der Wahlcommiffion vorzubringen . Eie haben auch ,
wie es scheint , eine Beschwerde eingelegt , allein von einem

Erkenntniß ist mir überall nichts kund geworden . Ich weiß
nicht , was mit dieser Beschwerde eigentlich geschehen ist
und wie sie gerade jetzt in die Kammer kömmt , nachdem
sie doch am 31 . März irgend wo anders vorgebracht wor¬
den sein muß .

M i t t e r m a i e r . Am 29 . April ist sie von der Wahl --

commission erst zurückgegeben , alSdann mit den Akten nach
Karlsruhe geschickt und von dem Hrn . Präsidenten deS Mi¬

nisteriums des Innern uns mitgetheilt worden .
Schaaff haben denn die Petenten ihre Beschwerde nicht

bei Amt vorgebracht ?
M i t t e r m a i e r . Allerdings .
Schaaff . Was hat denn daS Amt gethan ?

Geh . Rath . N e b e n i u s . Bei dem Amt wurde die Be¬

schwerde erst einige Tage vor der Wahl eingebracht und

nun hat sich gefragt , ob die Abgcordnetenwahl vertagt wer¬
den solle . Wir selbst haben blos ein oder zwei Tage vor
der Vornahme derselben Kcnntniß davon erhalten und eS
war also gar keine Zeit mehr , die Wahl abzubestellen . Ohne¬
hin haben wir den Grundsatz , Beschwerden , die ganz kurz
vor dem Wahltag einkommen , in der Weise nicht zu berück¬

sichtigen , daß wir einen weitern Termin anberaumen , denn

wenn rin Mal die Einladungen an die Wahlmänner er -
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gangen sind , so ist eS eine sehr fatale Sache , die Wahl zurück¬

zustellen . Die Untersuchung von Irregularitäten aber bleibt

Vorbehalten und diese ist in dem vorliegenden Fall durch die

verspätete Vernehmlassung der Wahlcommission verzögert

worden . Die Untersuchung ist somit nicht vollendet und eS

mag in der Kammer beschlossen werden , waS da will , so

bleibt jene der Regierung anheimgestellt .

Schaaff . Ich will dem Grundsatz der Regierung , daß

sie auf kurz vor dem Wahltermin einkommende Beschwerden

keine Rücksicht nehmen will , als Regel nicht entgegentreten .

allein Ausnahmen wird er immerhin erleiden müssen , denn

eS kommt darauf an , von welcher Beschaffenheit die ein -

kommcnden Beschwerden sind . Allerdings soll man keine

Gelegenheit dazu geben , daß muthwillig der Wahltermin

hinauSgeschoben werden kann . In dem vorliegenden Fall

war eS dem Ministerium nicht mehr möglich , eine Ent .

schließung zu geben , allein meines Erachtens hätte daS

Amt Eonstanz eine solche geben sollen und können , und an

ihm wäre eS gewesen , den Wahlcommiffär zu benachrich¬

tigen , eS habe Anstände gegeben , wcßhalb die Wahl nicht

vorgenommen werden könne . Jedenfalls haben aber die

Beschwerdeführer sich selbst zuzuschreiben , daß ihre Eingabe

jetzt nicht mehr berücksichtigt werden kann . Eie hätten nicht

nölhig gehabt , zu warten bis wenige Tage vor dem Ter -

« tin der Abgeordnetenwahl , sondern ihre Beschwerde bei

dem Amt früher Vorbringen und hätte dieses keine Rücksicht

darauf nehmen wollen , sich an die höhere Behörde wenden

können . Was den Vorwurf der Reklamanten betrifft , daß

der Bürgermeister Huctlin , als der Vorstand der Wahlcom -

miffion , ein Parteimann sei , der aus diesem Grunde von

ihnen perhorreScirt werbe , so lege ich darauf am wenigsten

Gewickt und würde selbst dann kein Gewicht darauf ge¬

legt haben , wenn die Beschwerde rechtzeilig vorgebracht

worden wäre und ich als Beamter darüber zu entscheiden gehabt

hätte . Vorstände von Wahicommiffioncn im Großherzogthum

zu finden , die weder der einen , noch der andern Farbe

angehören , möchte sehr schwer halten , und wenn wir solche

PerhorreSzirungSgründe auf der einen Seite annehmen , so

müssen sie auch auf der andern Seite gelten . Außerdem

muß ich aber auch gestehen , daß mir ein entschiedener
Mann am Ende noch lieber ist , als einer , von dem ich
nicht weiß , waS er denkt und will , mit anderen Worten
ein Mann von dem sogenannten , bis jetzt im Lande kaum

zu findenden Justemitieu . ( R i n d e s ch w c n d e r . Es ist
vom Lande in die Kammer geschickt .) Der Bürgermeister
alS Vorstand der Wahlcommiffton hat hier seine Pflicht in

dieser Eigenschaft zu üben , und wenn er sonst ein ehrlicher
Mann ist, so muß ich ihm Zutrauen , daß er mit Gewissen¬

haftigkeit und nicht mit Parteilichkeit sein wichtiges Amt

verwalten wird . Daß eS immer einigen moralischen Ein¬

fluß auf die Wähler an einem solchen Platz hat , je nach¬

dem der Vorstand der Wahlcommission einer Farbe an¬

gehört , ist Jedem von unS , der mit Wahlgeschäften zu tbun

hatte , bekannt , allein dies kann kein Grund zu einer Per »

horreszirung sein , denn sonst dürfte am Ende keinStaatS -

diener mehr irgend eine eigene selbständige und feste Ansicht

haben . Er wird immer mehr der einen oder der andern Partei

sich hinncigen , deßhalb aber doch nicht unfähig sein , sein

Anit unparteiisch und gewissenhaft zu verwalten und daS

Vertrauen . Derjenigen , die bei ihm Recht zu suchen haben ,

nicht verlieren , wenn er , waö ich immer vorauSsetze , im

Uebrigcn ein rechtschaffener Mann ist . Es kann somit auch

hierin kein Grund liegen , auf die vorliegende Beschwerde

Rücksicht zu nehmen , und ich stimme wiederholt für den Com¬

missionsantrag .
Mittermaier . Zur Aufklärung der Thatsache will

ich bemerken , daß die Wahl der Wahlmänner am 7 . , 8 . und

9 . März in Konstanz stattfand und die Beschwerde erst

vom 31 . März dadirt ist , das Amt aber auch sogleich an

diesem Tage der Wahlcommiffion auferlegt hat , sich zu

erklären und später dieselbe dringend dazu aufforderte ,

gleichwohl aber erst am 29 . April die Erklärung der Wahl¬

commiffion einkam .

( Fortsetzung folgt . )

Karlsruhe , 9 . Mai . In der heutigen vierten Sitzung

wurden die Wahlen des 2lsten AemterbezirkS , Gengcnbach »

Oberkirch ( Christ ) und deS 25sten AemterbezirkS , Gerns ,

bach -Baden ( Arnsperger ) nach den Anträgen der Ab «

thejlungen für unbeanstandet erklärt . Beide Wahlen

wurden in der Kammer angefochten ; die erste ( Christ ) ,
weil der Gewählte zugleich Wahlcommiffär war ; die zweite

wegen des Verfahrens der Wahlcommission zu Forbach .

Dort sind drei Wahlmänner zu ernennen ; da Derjenige ,

auf welchen die drittmeisten Stimmen gefallen waren , noch

nicht 25 Jahre zählt , so war die Wahl ungültig . Statt

den Nachmann einrücken oder eine neue Wahl für alle

drei vornehmen zu lassen , wurde nur ein dritter Wahl «

mann neu gewählt . — Die Verhandlungen folgen in den

nächsten Nummern .

Fünfte öffentliche Sitzung : Montag , 11 . Mai . Fort¬

setzung der Wahlprüfungen .
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